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1990 -01- 15 A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Schranz, Mag.Brigitte Ederer, Ing.Nedwed 
und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz 
betreffend Verdacht der nationalsozialistischen Wiederbetätigung durch ei-
nen Kärntner Lokalpolitiker 

In der Nutll1ler 1/90 des Wirtschaftsmagazins "trend" wurde der FPÖ-Obmann 
von Bad St.Leonhard in Kärnten, Peter Müller, mit dem Ausspruch zitiert : 
"Dem Simon Wiesenthai hab' ich gesagt: Wir bauen schon wieder Öfen, aber 
nicht für Sie, Herr Wiesenthai - Sie haben im Jörgl seiner Pfeife Platz. " 

Nachdem auch das Wochenmagazin "profil" in seiner Ausgabe vom 8.Jänner 
1990 über diesen Ausspruch des Kärntner Politikers berichtet hatte, demen­
tierte dieser, gegenüber dem "trend"-Autor das obgenannte Zitat tatsäch­
lich geäußert zu haben. Laut Medienberichten kann der "trend"-Autor 
Florijan Sablatschan aber Zeugen vorweisen, die die Richtigkeit der Zitat­
wiedergabe bestätigen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind der Ansicht, daß der Kärntner Lokal­
politiker, soferne er sich tatsächlich im obigen Sinn geäußert hat, nicht 
nur einen kaum überbietbaren politischen Skandal geliefert habe, sondern 
auch verdächtig sei, sich im nationalsozialistischen Sinn wiederbetätigt 
und damit einen Tatbestand des Verfassungsgesetzes vom 8.Mai 1945 / 
StGB1.Nr.13/über das Verbot der NSDAP (Verbotgesetz) erfüllt zu haben. 
Denn in der gegenständlichen Äußerung kann wohl eindeutig eine Gutheißung 
der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gegen Juden gesehen wer­
den. 
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Od in der' Ver'gangenheit '.'iiederholt festgestellt werden mußte, daß die Ju­

st izbehörden strafrecht I iche Hand lungen nach dem Ver'botsgesetz nicht immer 

mit dem erf onfer I i ehen Nachdruck vcd 0 I gen, s te II en die unterze i chneten 

Abgeordneten an den Bundesministn fiir' Justiz Ihlchstehende 

1. Ist die zusliindige Slildlsan.,altschuft ilufgrund eies in der BegründurIg 

L1dT'ge legtrn Silchvcl'ilill tes I",re: ~s t,it ig gc .... or·den ? 

2. Werrn ja: wurde sie von siel, aus ldlig oder aufgrund einer Anzeige? 

3. Sofcrne sie nicht 'ion siell JII'; l;iLig ',';urde und da es sich im vorliegen­

den 1<111 ja um ein Uflilidllleli~,t hdnJell: ',';arulII wurde die Staatsanwalt­

scllJft nicht von sich aus tätig? 

4. Wie beurteilen Sie rechtlicll den dargelegten Sachverhalt 7 
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